
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 36d NO
 NO - Notariatsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.11.2022

Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei

letztlich steht oder in deren Auftrag sie handelt; der Begri  des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst dabei zumindest

den in § 2 Z 1 bis 3 WiEReG angeführten Personenkreis.

In Kraft seit 22.03.2020 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/no/paragraf/2
file:///

	§ 36d NO
	NO - Notariatsordnung


